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Davio StReiFF,

geboren 1945, studierte
an den Universitaten
Zurich und Wien Kunst-
geschichte. Er schloss
seine Studien mit einer
Dissertation an der
Universitat Wien ab.
1973-1977 erster voll-
amtlicher Leiter des
Schweizerischen Film-
zentrums in Zurich.
Direktor des Film-
festivals in Locarno,
anschliessend
Geschaftsfihrer bei der
«Schweizerischen
Stiftung fir Photo-
graphie» mit Sitz im
Kunsthaus Zarich. Im
Oktober 1993 erfolgte
die Wahl von David
Streiff zum Direktor des
Bundesamtes fur Kultur.

DOSSIER

KULTURFORDERUNG

Freiraume schaffen

Am 12. Juni wird iiber die Einfiihrung eines Kulturforderungs-
artikels in die Bundesverfassung abgestimmt. Gegner eines
Engagements der dffentlichen Hand wollen das marktorientierte
Gesetz von Angebot und Nachfrage auch im Bereich der Kulrur
gelten lassen. Opfer wiren die experimentelle und die etablierte
Kunst gleichermassen, befiirchtet der neue Direktor des Bundesamtes
fiir Kultur, David Streiff. Mit ihm sprach Michael Wirth.

Herr Dr. Streiff, warum be-
darf es staatlicher Kulturforderung? Ist
nicht denen Recht zu geben, die auch die
Kultur unter das Gesetz von Angebot und
Nachfrage stellen wollen und die klagen,
dass ja nur gefordert werde, was nicht den
Geschmack des Publikums triffi?

David Streiff: Setzte man die Kultur
den Geserzen des freien Marktes aus,
wiirde das zu einer Verflachung des kultu-
rellen  Angebotes fithren. Vorhandenes
oder nicht vorhandenes Geld bzw. die Eig-
nung zur Massenproduktion wiirden dar-
iber bestimmen, welches kulturelle Schaf-
fen iiberlebensfihig ist oder nicht. Ein
Land, das seinen Anspruch auf Kultur
glaubwiirdig vertreten will, muss jedoch
fiir die Verwirklichung dieses Anspruchs
auch «Freiriume» schaffen kénnen. Das
ist unter anderem die Aufgabe der 6ffent-
lichen Hand. Unter «Freiriumen» verstehe
ich die Erméglichung von kiinstlerischen
Werkstitten und Laboratorien, d. h. von
Experimenten, die fiir die Zukunft der
Kunst genauso wichtig sind wie die For-
schung fiir die Erdffnung zukiinfriger
Chancen der Industrie. Neben diesem Be-
reich einer experimentellen Kultur steht
natiirlich der Bereich der etablierten Kul-
tur, die sich finanziell auch nicht selbst
tragen konnte - selbst beim freien,
«marktorientierten» Spiel der Kosten —
weil sie zu teuer ist. Stichwort: Opernhaus

mit seinen hohen Grundkosten. Die beiden
genannten Felder bilden Anfang und Ende
des férderungswiirdigen Spektrums, das
beim freien Spiel des Marktes nicht iiber-
lebensfihig wire. Dazwischen liegen Be-
reiche, die bisher iiberlebensfihig waren
und ja auch keine 6ffentliche Férderung
erhielten, wie etwa die Filmverleihstruk-
tur, in der jetzt allerdings Konzentra-
tionstendenzen festzustellen sind, die eine
offentliche Forderung der kleinen Verleiher
notwendig machen wiirden, wenn man
eine Verleihvielfalt bewahren moéchte. Im
freien Theaterschaffen kann die wiin-
schenswerte Vielfalt auch nur durch Fér-
derungen der 6ffentlichen Hand gesichert
werden.

Nun ist ja gerade die experimentelle
Kunst Zielscheibe der konservativen Kritik
an offentlicher Forderung.

Streiff: Ja, es wird immer wieder Leute
geben, die junge Kiinstler als Schmarotzer
ansehen, die morgens lange schlafen und
dann auf Kosten der Steuerzahler etwas fa-
brizieren, was dem Volksgeschmack nicht
entspricht. Doch hat sich in der Vergan-
genheit gezeigt, dass eine Asthetik, die der
Volksgeschmack abgelehnt hat, spiter all-
gemein akzeptiert und als eine Bereiche-
rung kulturellen Erlebens erfahren wurde.
Die Verspitung, mit der dies freilich ge-
schieht, muss finanziell aufgefangen wer-
den. Hier muss die Unterstiitzung der 6f-
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fentlichen Hand einsetzen, denn Mizene
werden immer seltener. Das Sponsoring
kann hier noch nicht in die Bresche sprin-
gen, da es erfahrungsgemiss auf Etablier-
tes baut, auch wenn sich manche Spon-
soren in Zeit auch schon an
Progressiveres herangewagt haben. Doch
daraus ist noch nicht abzuleiten, dass das
moderne Sponsoring iiber lingere Zeit
jene Freirdume offenhalten kann und will.
Die offentliche Hand in der Schweiz wird
erfreulicherweise bei dieser Aufgabe von

letzter

diversen Kulturstiftungen erginzt.

Eine Studie, die im Rahmen des Natio-
nalen Forschungsprogramms 21 «Kulturelle
Vielfalt. Nationale Identitiit» des Schweize-
rischen Nationalfonds durchgefiihrt und un-
ter dem Titel «Die Kulturlawine»'
offentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis,
dass in den letzten Jahrzehnten das kultu-
relle Angebot im Tal und auf dem Berg zu-
nehmend dasselbe geworden ist. Diese Situa-
tion bedrobe typisch lindliche Theater- und
Musikformen, sofern sich nicht gerade das
Fernsehen dafiir interessiert, in ihrem Be-
stand. Kann dieser Entwicklung durch die
Einfiihrung des Kulturforderungsartikels in
der Bundesverfassung entgegengewirkt wer-
den?

Streiff: Mit geeigneten Massnahmen
biuerliche Kulturformen zu stiitzen, die
unter dem Druck stidtisch beherrschrer
Kulturleitbilder stehen, ist sicher eine
Aufgabe der offentlichen Hand. Der am
12. Juni zur Volksabstimmung kommende
Kulturforderungsartikel ist, nicht zuletzt
aufgrund der Erfahrungen der Kultur-
initiative von 1986, bewusst als ein «Kann-
Artikel» formuliert. Dies bedeuter, dass
der Bund grundsiwzlich die Méglichkeit

hat, solche Massnahmen zu entwickeln.

ver-

Bei dem von Thnen genannten Beispiel der
Forderung lindlicher Kultur sind wir uns
des Drucks bewusst, der auf der 6ffentli-
chen Hand lastet. Es ist eines der Gebierte,
auf denen sie handeln muss, sonst ist es
eines Tages zu spit. Wie dieses Handeln
allerdings konkret aussehen wird, bedarf
noch umfassender Abklirungen und Dis-
kussionen.

Gehirt die lindliche Bevilkerung also zu
den «wenig begiinstigten Landesteilen und
Bevilkerungsgruppen», von denen im Kul-
turforderungsartikel die Rede ist?

Streiff: Ja, zweifellos. Von kulturellen
Aktivititen wenig begiinstigt ist die lind-
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1 Meier-Dallach et al.,
Die Kulturlawine.
Daten, Bilder, Deutun-
gen. Verlag Ruegger,
Chur 1991.

Der Kultur-
forderungsartikel
ist natiirlich
keine Wunder-

waffe.

KULTURFORDERUNG

Der Kulturférderungsartikel im Wortlaut
Art. 27 sepries

! Bund und Kantone férdern im Rahmen ihrer
Zustindigkeiten das kulturelle Leben in seiner
Vielfalt sowie das Verstindnis der Bevélkerung fiir
kulturelle Werte. Der Grundsatz der Subsidiaritit
bleibt dabei gewahrt.

2 Der Bund kann Kantone, Gemeinden und
Private in ihren Bemiihungen um die Pflege des
kulturellen Erbes, die Férderung kulturellen Schaf-
fens und die Kulturvermittdung unterstiitzen. Er
beriicksichtigt dabei besonders die Anliegen wenig
begiinstigter Landesteile und Bevolkerungsgrup-
pen.

> Der Bund kann die kantonalen, kommunalen
und privaten Bemithungen durch eigene Vorkehren
erginzen, namentlich

a. zur Wahrnehmung kultureller Aufgaben von
gesamtschweizerischer Bedeutung

b. zur Pflege des kulturellen Austausches im In-
land und mit dem Ausland.

liche Bevélkerung unter anderem auf-
grund ihrer verkehrstechnisch ungiinsti-
gen Lage oder weil sie in Kantonen lebr,
die sehr wenig fiir die Kultur tun. Hier
soll der Bund ausgleichend mithelfen,
nach dem subsididren Prinzip...

...nach dem er ja bisher auch ohne Kul-
turforderungsartikel bereits mitgeholfen hat.
Worin liegen die Stirken und Schwdichen
dieses Subsidiarititsprinzips?

Streiff: Die Stirken liegen darin, dass
dieses Prinzip die kommunalen, regiona-
len und kantonalen Anstrengungen nicht
konkurrenziert und damit klar die fode-
rative Aufgabenteilung respektiert. Der
Bund wird sich auch nach einem Ja im
Juni im Hintergrund halten und sich in
solchen Fillen mit Kantonen und Stidten
absprechen. Dies geschieht natiirlich un-
ter Hinweis auf die jeweilige Bedeutung
der zu fordernden Veranstaltung oder Ak-
tivitidt fiir den Sraat. In Krisenzeiten wer-
den solche Gesuche hiufiger. Dass der
Bund weiterhin im Hintergrund bleiben
wird, muss vor allem immer wieder denje-
nigen gesagt werden, die argumentieren,
dass ein in der Verfassung verankerter
Kulturférderungsartikel dem staatlichen
Dirigismus Tiir und Tor 6ffne. Hinzu
kommt auch, dass der Bund zurzeit fiir
seine Férderungsmassnahmen weniger
Geld zur Verfiigung hat als zum Beispiel
die Stadt Ziirich zur Finanzierung ihres
Kulturangebotes. Tatsichlich férdert der
Bund auch jetzt schon nach dem Sub-
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sidiaritdtsprinzip. Deshalb muss ich darauf
hinweisen, dass ein Ja zum Kulturforde-
rungsartikel die Hilfeleistungen des Bun-
des nicht oder zumindest kurzfristig nicht
zahlreicher machen wiirde; eher die Beibe-
haltung des Status quo wire der Fall. Ein
Nein dagegen wiirde sie verringern. Als re-
lative Schwiche des Subsidiarititsprinzips
empfinde ich, dass es in der Schweiz
schwierig ist, grosse Sachen, wie etwa in
Frankreich, mit einem Federstrich in Be-
wegung zu setzen. Ich denke da an die
neue, in Paris im Bau befindliche Biblio-
theéque nationale, die enormen Investitio-
nen in den Louvre-Ausbau usw. Es ist klar,
dass wir nicht iiber die gleichen Mitrel
verfiigen wie der franzésische Straat. In der
Schweiz ist das Bundesengagement histo-
risch gewachsen. Dazu gehért die Realisie-
rung grosser eigener Projekte wie das Lan-
desmuseum oder die Landesbibliothek,
die sehr kostenaufwendig sind. Von
«Schwiiche» des Subsidiaritdtsprinzips zu
sprechen ist deshalb wohl nicht das rich-
tige Wort; denn dieses Prinzip wider-
spiegelt, wie bereits erwihnt, auch unser
politisches System, das eben kein zentrali-
stisches ist.

1986 war der Bundesrat gegen die Kultur-
initiative aus budgetiren Erwigungen: Er
lehnte das sogenannte Kulturprozent der
Initianten ab.

Streiff: Dem Bundesrat war die Initia-
tive 1986 zu zentralistisch, zu starr in der
Finanzierung, und sie nahm nichrt zuletzt
auch zu wenig Riicksicht auf die Kanrtone.
Der Bundesrat war nicht bereit, sich in
seinen finanziellen Leistungen oder in-
haltlich — in der Frage, was gefordert wer-
den sollte - festlegen zu lassen.

Man vermisst in der Schweiz Untersu-
chungen iiber den Zusammenhang — oder
das beziehungslose Nebeneinander — zwi-
schen der Basis und der Spitze kultureller
Aktivititen, iiber das Spannungsfeld zwi-
schen demokratischer Quantitit und indivi-
dueller Qualitit, von der Hugo Loetscher
einmal gesprochen hat. Ist das kulturelle
Feld, auf dem der Bund Verantwortung
iibernehmen will, nicht zurzeit noch etwas
neblig?

Streiff: Der Bund unterstiitzt die Kul-
turarbeit bereits heute auf mehreren Ebe-
nen. Uber die Dachverbinde anerkennt er
zum Beispiel die Bedeutung der Jodel-

und Trachtenvereine, auf der anderen

Das Prinzip
der Subsidiaritat
widerspiegelt
auch unser
politisches
System, das
kein zentrali-
stisches ist.

KULTURFORDERUNG

Seite fordert der Bund Kiinstlerinnen und
Kiinstler mit Stipendien und Werkjahren.
Aussenstehenden fillt immer die grosse
Pyramide mit ihren diversen Férderungs-
niveaus auf, und es fillt schwer, sich da
zurechtzufinden. Fiir den Bund sind aller-
dings die Richtlinien klar. Wir helfen da,
wo andere 6ffentliche Korperschaften
nicht mehr in der Lage sind zu stiitzen
und wo das nationale Interesse besonders
hoch einzuschitzen ist. — Die Frage, ob
nur in der Breite geférdert werden soll
oder nur in der Spitze, ist meines Erach-
tens falsch gestellt. Die Breitenférderung
ist der Humusboden, der die Spitze her-
vorbringt. Das Fordern in der Breite wird
hiufig als Forderung nach dem Giess-
kannenprinzip stark kritisiert. Ich sehe
dazu, selbst wenn man nur beschrinkte
Mittel hat, keine Alternative. Man darf
die  Wechselwirkung beiden
Niveaus nicht unterschitzen. Wir brauchen
Frisch und Diirrenmatt als Etikette, wir
brauchen aber auch junge Schriftsteller,

zwischen

die publizieren kénnen.

Der Kulturbegriff hat sich in den letzten
Jahrzehnten sehr verindert. Die Unesco-
Definition von 1970, nach der Kultur nicht
mehr bloss als passiver Genuss, sondern als
die Art und Weise, wie das Geistige Politik,
Bildungswesen, soziale Zustinde, Freizeit
durchdringt, angesehen wird, gilt als unum-
stritten. Angesichts der Demokratisierung
des Kulturbegriffs werden die Bereiche, in
denen der Bund stiitzend eingreift, breiter.

Streiff: Wir befinden uns da in der
Quadratur des Zirkels, gerade weil nicht
mehr Mittel zur Verfiigung gestellt werden
und die Spitzenférderung ja automatisch
teuer ist. In der Unesco-Definition ist die
Vernetzung der Kultur mit anderen Berei-
chen des tiglichen Lebens angelegt. Wenn
die Folge davon ist, dass etwa das Bundes-
amt fiir Kultur stirker einbezogen wird in
die Belange der Res publica, dass wir um
Rat gefragt werden, dann ist die Erweite-
rung des Kulturbegriffs fiir die Kultur-
schaffenden und fiir uns auf der admini-
strativen Ebene eine grosse Chance. Eine
Chance liegt auch in der Feststellung, dass
Kultur nicht mehr nur die abgehobene
Freizeitbetitigung des Bildungsbiirger-
tums ist. Allerdings wehre ich mich dage-
gen, nun dem umgekehrten Extrem zu
verfallen und in allem, auch im Fussball-
match oder in gewissen Unterhaltungssen-
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dungen des Fernsehens, Kultur zu sehen.
Die Trennlinie muss fiir diejenigen, die
Férderungsaufgaben erfiillen, immer noch
scharf gezogen werden.

Es bedarf grosser Institutionen, weil die
kleine Kultur nur da gedeihen kann, wo es
die grosse gibt. Wiirden Schliessungen wie
die des Schillertheaters in Berlin in der
Schweiz auch dann méglich sein, wenn Volk
und Stinde den Kulturforderungsartikel an-
nehmen?

Streiff: Der Kulturférderungsartikel ist
natiirlich keine Wunderwaffe, und da mit
ihm, wie gesagt, die Mittel nicht erhsht
werden, sind Schliessungen von Theatern
oder Opernhiusern (die allerdings nicht
in der Kompetenz des Bundes liegen)
nicht von vornherein auszuschliessen.
Aber der Kulturférderungsartikel kénnte
den Druck, der auf einem Haus lasten
kann, doch verringern. Allerdings zeigt ja
das positive Beispiel des Theaters an der
Gessnerallee in Ziirich, dass ein Haus die
Unterstiitzung der Bevélkerung braucht,
um weiterbestehen zu kénnen. Immerhin
musste das Ziircher Stimmvolk dem Kre-
dit fiir dieses Haus zustimmen und hat es
ja auch getan.

Welche Rolle werden zukiinftig die priva-
ten Kulturforderer spielen?

Streiff: Eine zunehmend gréssere, wie
ich hoffe. Die Erfahrungen, die ich in den
letzten Jahren, nicht zuletzt auch in
Locarno, mit Sponsoren machen konnte,
war durchwegs positiv. Die Gefahr einer
Einflussnahme auf Inhalte durch den
Sponsor erachte ich als gering, weil in der
Schweiz, im Unterschied zu den USA
etwa, wo sich die 6ffentliche Hand voll-
kommen aus der Kulturfinanzierung
zuriickgezogen hat, deren Rolle als Part-
ner-Geldgeber in manchen Fillen aus-
reichen wiirde, um einer allfilligen Beein-
flussung entgegenzutreten. Ein sinnvolles
Finanzierungsmodell kénnte es sein, den
Sponsor immer die zehn oder zwanzig
Prozent finanzieren zu lassen, mit denen
sich die Veranstaltung zum Beispiel den
besseren Regisseur, die bessere Singerin
erlauben kann.
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Die West-
schweizer
haben in der
Vergangenheit
immer grosses
Verstandnis
fiir Kultur-
ausgaben
gezeigt.

KULTURFORDERUNG

Die Auseinandersetzung um den Posten
des Stadtbeobachters in Zug war, bevor ihm
das Zuger Stimmuvolk im Februar die Legi-
timation entzog und man Frau Gahse mit
sehr hisslichen Mitteln aus der Stadt ver-
trieb, von der politischen Forderung nach
einer privaten Finanzierung geprigt. Han-
delt es sich dabei um ein schlechtes Vorzei-
chen fiir die Abstimmung am 12. Juni?

Streiff: Die Umstinde, unter denen
Frau Gahse Zug verlassen hat, haben mich
sehr betriibt. Sie verletzen die Tradition
der Aufnahme auslindischer Kiinstler und
Kiinstlerinnen in der Schweiz. Da es sich
bei Zug um eine Stadt mit gesunden Fi-
nanzen handelt, scheint mir die Finanzie-
rungsfrage auch nur eine vorgeschobene
zu sein. Die Signalwirkung der Abstim-
mung in Zug besteht fiir mich darin, dass
noch gréssere Anstrengungen unternom-
men werden miissen, um fiir die 6ffent-
liche Kulturférderung zu werben.

Werden Deutschschweizer, Westschweizer
und Tessiner bei der Abstimmung um den
Kulturforderungsartikel an einem Strang
ziehen?

Streiff: Ich hoffe ja. Die Westschweizer
haben in der Vergangenheit immer grosses
offentliche Kulturaus-
gaben gezeigt. Man ist sich bewusst, wirt-
schaftlich nicht so stark dazustehen und

Verstindnis fiir

bereits in der Vergangenheit zu den Be-
giinstigten von Berner Kulturférdermit-
teln gehort zu haben. Die einzige kleine
Gefahr, die ich bei den Westschweizern
sehe, ist, dass sie alles, was nach einem
Zentralismus Berns aussieht, ablehnen.
Deshalb muss ihnen vor allem klarge-
macht werden, das mit einem Ja am
12. Juni der Bund in Fragen der Kultur-
forderung gar nichr allein die Initiative in
die Hand nimmt, sondern weiter nach
dem Subsidiarititsprinzip fordert. Ich er-
warte in der Westschweiz ein massives Ja
im Juni, wie im iibrigen aus dhnlichen
Griinden auch im Tessin. Was die Deutsch-
schweiz angeht, so gehe ich auch von einem
mehrheitlichen Ja zum Kulturférderungs-
artikel aus, so dass ich hoffe, dass das
6.-Dezember-Syndrom an uns vorbeigeht.



	Freiräume schaffen

